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 Veröffentlicht am 13.11.1997

Rechtssatz

Zur Untersuchung nach § 5 Abs 5 StVO sind nur "im ö2entlichen Sanitätsdienst stehende oder bei einer

Bundespolizeidirektion tätige Ärzte" berechtigt. Der diensthabende Arzt einer ö2entlichen Krankenanstalt fällt

jedenfalls nicht unter den Begri2 eines im ö2entlichen Sanitätsdienst stehenden Arztes. Die Verfassungsbestimmung

des § 99 Abs 1 lit c StVO bezieht sich nur auf jene Vorschrift des § 5 StVO, in welcher die P:icht zur Duldung der

Blutabnahme geregelt ist. Dies tri2t allerdings nur auf dessen Abs 6 zu. Der dort geregelte Fall betri2t jedoch nur

Personen, die nicht nur verdächtig sind, sich in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand zu be>nden, sondern

darüberhinaus "gemäß Abs 5 Z 2" zu einem Arzt - sohin zu einem im ö2entlichen Sanitätsdienst stehenden oder bei

der Bundespolizeibehörde tätigen Arzt - gebracht wurden. Nur solche als "Betro2ene" bezeichnete Personen im § 5

Abs 6 StVO sind daher auch verpflichtet, eine Blutabnahme vornehmen zu lassen. (Einstellung des Verfahrens)

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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